
 

 

 

Regionalwirtschaftliches Programm Pitztal 

 

Steigerung der Wettbewerbs- & Innovationsfähigkeit der Betriebe 

 
Unterstützung für kleine Beherbergungsbetriebe bis 30 Betten & Privatzimmervermietung 

 

Gefördert werden 

- Qualitätsverbesserungen, 

- Neuerrichtung und Umbau, 

- barrierefreie Nutzung und 

- erstmalige Klassifizierung. 

Vereinfachte Abwicklung durch Eigendokumentation von Ausgangs- und Besichtigung Endzustand. 

Förderungen werden in Form von Einmalprämien gewährt. Nach Meldung der Fertigstellung und Besichti-

gung erfolgt die Auszahlung (Frühstücks-/Speise- und/oder Aufenthaltsräume und Räumlichkeiten für Ski- 

bzw. Radsport werden mit 30 % der anrechenbaren Kosten gefördert. Die Mindestbemessungsgrundlage für Ski- 

bzw. Radsporträumlichkeiten beträgt EUR 1.000,- und die Höchstbemessungsgrundlage EUR 10.000,-). 

Voraussetzung ist ein Umsetzungsbeginn nach der digitalen Einreichung des Förderungsansuchens und 

die Einhaltung der Mindestanforderungen (Mindestgröße Gästezimmer 20 m², bzw. Ferienwohnung 35 m² 

und elektronisches Meldewesen etc.). Als Umsetzungsbeginn wird eine, das Vorhaben betreffende rechtsver-

bindliche Aktion angesehen (Bestellung, Beauftragung etc.). Planungsleistungen, Einholung behördlicher Ge-

nehmigungen und die Einholung von Angeboten sind davon nicht betroffen. 

Mit der Umsetzung kann nach dem Eingang des Förderungsansuchens auf eigenes Risiko begonnen werden. 

Sobald der Förderakt vollständig ist, wird er dem regionalen Auswahlgremium zu Entscheidung vorgelegt. Bei 

positiver Behandlung wird die Förderung von der Tiroler Landesregierung beschlossen und ein Fördervertrag 

ausgestellt. Ab diesem Zeitpunkt besteht ein Anspruch auf die beschlossene Förderung innerhalb der 2-jährigen 

Umsetzungsfrist und nach Abschluss kann abgerechnet werden. 

Die Auszahlung der bewilligen Förderung erfolgt nach der Fertigstellungsmeldung und Besichtigung. 

   
Weitere Informationen Digitale Einreichung Beratungskontakt 

Stand: Oktober 2025 


